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Aufnahme neuer Mitglieder in einen Campus-AStA

Justin Dretvic, Student der HFU 23.02.2024

Der Studierendenrat der HFU wird darum gebeten, den 

§ 35 Abs. 2 "Organisationssatzung der Verfassten Studierendenschaft der Hochschule Furtwangen":
"Voraussetzung für die Wahl ist die mindestens fünfmalige Teilnahme an den Sitzungen des
Campus-AStA und die eigenständige Einteilung in eines der Campusreferate."

per Beschluss um folgende alternative Voraussetzung zu erweitern:
"Alternativ können weitere Mitglieder unter Angabe einer Begründung für die Wahl durch zwei wahlberechtigte Mitglieder des
Campus-AStA vorgeschlagen werden."

Grund für diesen Antrag:
Die Regel für 5 Sitzungen wird meines Wissens nach in mindestens zwei Campus-ASten entweder ganz ausgehebelt, oder über
unsichere Umwege erfüllt. Sie scheint mehr ein Hindernis für besonders kleine Campus-ASten zu sein, da potenzielle Anwärter
davon eher abgeschreckt werden.
Die eigentliche Regel soll gewährleisten, dass Anwärter die Prozesse im Campus-AStA des Standortes kennenlernen. Wenn dieser
Vorschlag akzeptiert wird, werden die Campus-ASten besonders um Sorgfalt bei der Auswahl neuer Mitglieder gebeten, oder von §
35 Abs. 4 "Organisationssatzung der Verfassten Studierendenschaft der Hochschule Furtwangen" gebrauch zu machen.


